
 

Antrag 7 an die Delegiertenversammlung 

Antragsteller: Stephan Mesel für den Vorstand der DGA 21.02.2022 
 
Antrag an die Delegiertenversammlung der DGA des DFV e.V. 

 

 
Die Delegiertenversammlung der Disc Golf Abteilung möge beschließen: 
 

 

Der geschäftsführende Vorstand der DGA kann bei Bedarf und unter Berücksichtigung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse und der Haushaltslage beschließen, Aufwandsentschädigungen 

laut §6 der Satzung des DFV zu zahlen. 

 

Begründung: 

 
Da seit einigen Jahren nicht alle Vorstandsposten besetzt sind, muss die vorhandene Arbeit von 

wenigen Schultern getragen werden. Um den erbrachten Aufwand zu honorieren, ist die Zuwendung 

einer Entschädigung eine Anerkennung dafür. 

Es erhöht sich die Attraktivität der ehrenamtlichen Arbeit. Idealerweise erleichtert es die Suche nach 

weiteren, dringend benötigten Personen für den Vorstand. 


